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Stadt Weiterstadt  Riedbahnstraße 6  64331 Weiterstadt 

 
Mitglieder 
des Haupt- und Finanzausschusses  
und des Magistrates 
 
64331 Weiterstadt 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur 13. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses lade ich Sie herzlich ein für 
 

Donnerstag, 21. September 2017 um 20:00 Uhr 
im Rathaus, Sitzungsraum Verneuil sur Seine, Riedbahnstraße 6. 

 
Auf die beiliegende Tagesordnung, die Bestandteil der Einladung ist, wird verwiesen. 
 
Die Mitglieder des Ausschusses können sich im Einzelfall durch andere Stadtverordnete vertreten 
lassen (§ 62 Abs. 2 HGO). Sollten Sie verhindert sein, verständigen Sie bitte eine Vertreterin oder 
einen Vertreter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kurt Weldert 
Vorsitzender 
 
F.d.R. 
 
 
 



Tagesordnung 
zur 13. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
am 21. September 2017 

 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses vom 17. August 2017 

 

 2. Wahl eines stellvertretenden Schriftführers 10/0335 

 3. 
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an 
öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Weiterstadt, - 
Sondernutzungssatzung - 

10/0309/1 

 4. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des 
Eigenbetriebes Stadtwerke 

10/0298/2 

 5. 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des 
Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice 

10/0315/1 

 6. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 10/0321/1 

 
 
 



 

 
 

NIEDERSCHRIFT 
 
 

12. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
der Stadt Weiterstadt 

 
 

10. Legislaturperiode 2016/2021 

 
 

am 17. August 2017 

im 
Rathaus, Riedbahnstraße 6, 
Sitzungsraum Verneuil sur Seine 

Beginn 19:30 Uhr 

Ende 20:25 Uhr 
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Anwesende: 
 

SPD-Fraktion 
Enzmann, Andreas  
Fischer, Wilhelm  
Gürkan, Benjamin  
Sausner, Barbara  

CDU-Fraktion 
Brunner, Bernd  
Tillmann, Ursel  

ALW-Fraktion 
Petri, Heinz-Ludwig  
Pohl, Barbara Dr.  

FWW-Fraktion 
Weldert, Kurt  

Magistrat 
Geter, Stephan  
Hasenauer, Josef  
Merlau, Günter  
Möller, Ralf  
Thalheimer, Werner  

Ausländerbeirat 
Tomasulo, Maria Donata  

Seniorenbeirat 
Keil, Margot  

Beirat zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen 
Bogorinski, Erik  

Schriftführung 
Zettel, Annette  

Verwaltung 
Wesp, Frank  

Presse 
Wochenkurier: Strobel, Heike  
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Herr Weldert, eröffnet die Sitzung und 
stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht und ordnungsgemäß ergangen sind (§§ 56 und 
58 HGO), die Sitzung öffentlich bekannt gemacht wurde (§ 58 HGO) und der Ausschuss be-
schlussfähig ist. 
 
 
Er teilt mit, dass die Schriftführer des Haupt- und Finanzausschusses verhindert sind und 
heute die Schriftführerin der Stadtverordnetenversammlung, Frau Zettel, die Niederschrift 
über die Sitzung anfertigt. 
 
 
 
Folgende Tagesordnung wird festgestellt: 

 Drucksache 

 1. 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanz-
ausschusses vom 19. Juni 2017 

 

 2. Neufassung der Hauptsatzung 10/0285/1 

 3. Neufassung der Vereinsförderrichtlinien 10/0250/1 

 3.1. 
Neufassung der Vereinsförderrichtlinien; Arbeitsaufträge aus dem Haupt- 
und Finanzausschuss 

10/0250/3 
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Tagesordnungspunkt 1 
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 
19. Juni 2017 
 
Einwendungen gegen die Niederschrift werden nicht erhoben. Die Niederschrift gilt als festge-
stellt. 
 

 
Tagesordnungspunkt 2 
Neufassung der Hauptsatzung 
Drucksache: 10/0285/1 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 29. Juni 2017 die Drucksache zur wei-
teren Beratung an den Ausschuss überwiesen. 
 
Zu § 4 Abs. 1 Buchstaben  
 
j) Entscheidungen über die Annahme von Schenkungen, Spenden und die Durchführung von 

Sponsoringmaßnahmen sowie 
h) Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und Er-

lass von Ansprüchen 
 
erfolgt eine längere Diskussion.  
 
Zu Buchstabe h) 
Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung, Zah-
lungsaufschub, Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen über 10.000,00 € weiterhin bei der 
Stadtverordnetenversammlung verbleibt. 
 
Von den Ausschussmitgliedern Fischer und Petri wird festgestellt, dass diese Entscheidung eine 
Aufgabe der Verwaltung ist. 
 
Ausschussvorsitzender Weldert schlägt folgenden Kompromiss vor: Die Verwaltung legt dem 
Magistrat einmal jährlich ein Bericht über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub, Ra-
tenzahlung und Erlass von Ansprüchen vor. 
 
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung: 
 
1. Die Hauptsatzung wird in der beigelegten Fassung beschlossen. 

 
2. Die Verwaltung legt dem Magistrat einmal jährlich ein Bericht über Stundung, Niederschla-

gung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und Erlass von Ansprüchen vor. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
8 Ja-Stimmen (1 CDU, 2 ALW, 1 FWW, 4 SPD) 
1 Enthaltung (1 CDU) 
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Tagesordnungspunkt 3 
Neufassung der Vereinsförderrichtlinien 
Drucksache: 10/0250/1 
 
Tagesordnungspunkt 3.1 
Neufassung der Vereinsförderrichtlinien; Arbeitsaufträge aus dem Haupt- und Finanzaus-
schuss 
Drucksache: 10/0250/3 
 
Die Drucksache 10/0250/1 wurde am 24. April 2017 im Haupt- und Finanzausschuss beraten. 
Die Drucksache ist mit Arbeitsaufträgen an die Verwaltung im Ausschuss verblieben und mit 
Drucksache 10/0250/3 werden diese nun vorgelegt. 
 
Die ALW-Fraktion beantragt zu Ziffer 3.12 Abs.1, dass nur Elektrofahrzeuge bezuschusst wer-
den. Die CDU-Fraktion schlägt vor, dass Elektrofahrzeuge mit 15 % bezuschusst werden.  
 
Nach längerer Diskussion einigen sich die Ausschussmitglieder folgenden Satz 2 in die Vereins-
förderrichtlinien aufzunehmen: „Es bleibt der Stadt vorbehalten, vorrangig E-Mobilität zu fördern.“ 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
Protokollnotiz: 
Des Weiteren soll auf die Agenda des Sportstammtisches die engere Zusammenarbeit der Ver-
eine in Bezug auf Pool-Vereinsfahrzeuge genommen werden. 
  
 
Der Ausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung folgende Beschlussfassung:  
 
Die überarbeiteten Vereinsförderrichtlinien werden unter Einbeziehung der beschlossenen Ände-
rung zu Ziffer 3.12 beschlossen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
einstimmig 
 
 
 
 
Kurt Weldert Annette Zettel 
Vorsitzender Schriftführung 
 
 
 



 Drucksache 10/0335 

  

Parlamentarisches Büro Weiterstadt, 25. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am  

 
 
Wahl eines stellvertretenden Schriftführers 
 
 
 
Beschluss:  
 
Herr Volker Buß wird als stellvertretender Schriftführer gewählt. 
 
  
 
Sachverhalt: 
 
Als Schriftführer für den Haupt- und Finanzausschuss ist Herr Rupp und als Stellvertreter 
sind Herr Lachnit und Herr Stark gewählt. 
 
Nach dem Ausscheiden von Herrn Lachnit aus dem Dienst der Stadt Weiterstadt wird als 
neuer zweiter stellvertretender Schriftführer, Herr Buß vorgeschlagen. 
 
Gemäß § 55 hat die Abstimmung bei einer Wahl schriftlich und geheim zu erfolgen. Falls 
niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. 
   
 
  
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Haupt- und Finanzausschuss für die Sitzung am  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am  

 
 
Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt, - Sondernutzungssatzung - 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt – Sondernutzungssatzung – wird zugestimmt. 
 
   
 
Sachverhalt: 
Die Sondernutzungssatzung der Stadt Weiterstadt in der Fassung vom Januar 2013 wurde 
überarbeitet und wird der Stadtverordnetenversammlung als Neufassung zur Beschlussfas-
sung vorgelegt. 
 
Insbesondere wurden die folgenden Ergänzungen und Änderungen vorgenommen: 
 
- Der Inhalt des Antrags auf Sondernutzung (§ 4) wurde konkretisiert. 

 
- Die Regelungen über Plakatierungen wurden konkretisiert und neu gefasst (§ 5 Abs. 2, 

Abs. 3, § 6 Abs. 3, Abs. 4). 
 

- Regelungen zur Beseitigungspflicht wurden aufgenommen (§ 7). 
 

- Neben Sondernutzungsgebühren können nunmehr auch Verbrauchsgebühren (z.B. 
Strom) sowie Aufwand (z.B. bei Beschilderungen oder Absperrungen durch den Bauhof) 
geltend gemacht werden § 8 Abs.3. 
 

- Es wurde eine Generalklausel aufgenommen, die eine Reduzierung oder einen Verzicht 
auf die Sondernutzungsgebühr ermöglicht, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt. 
 

- Entstehung und Fälligkeit der Gebühren wurde neu geregelt (§ 10). 
 

- Die Sondernutzungstatbestände wurden erweitert (Anlage), insbesondere Altkleidercon-
tainer, Gastronomie und Veranstaltungen im öffentlichen Raum aufgenommen. 
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 Drucksache 10/0309/1 

  

 
Die Neufassung ist mit dem Fachbereich Technische Verwaltung sowie mit der Kommu-
nalaufsicht abgestimmt. 
  
 
Der Sachverhalt wurde am 4. Juli 2017 im Magistrat beraten. Die Drucksache wird gemäß 
§ 10 der Geschäftsordnung direkt dem Ausschuss vorgelegt.  
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlagen: 

 Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 
im Gebiet der Stadt Weiterstadt, - Sondernutzungssatzung – 

 Synopse: Gegenüberstellung der Sondernutzungssatzung 2013 zur Sondernutzungssat-
zung 2017 

   
 
 
 



Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt Weiterstadt 

-Sondernutzungssatzung- 

Fassung vom Januar 2013 Neufassung von 2017 

 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21.07.2006 (GVBl  I S. 394) sowie der §§ 18 und 37 des Hessischen 
Straßengesetzes vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung am 
05. Oktober 2006 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen, Gehwege und Plätze sowie für die 
Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 139, 165. 
 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf die Benutzung 
der in § 1 bezeichneten Straßen, Gehwege und Plätze zu nicht vorwiegend 
dem Verkehr dienenden Zwecken als über den Gemeingebrauch 
hinausgehende Sondernutzung der Erlaubnis durch die Stadt Weiterstadt. 
Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
 
 
 
 
 

 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) 
i.d.F. vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie der §§ 16, 17, 18 und 37 
des Hessischen Straßengesetzes vom 08.06.2003 (GVBl. I S. 166) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung  am 
………………..folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (inkl. Straßenbegleitgrün), Gehwege und 
Plätze sowie für die Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 
139, 165. 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Flächen zu nicht vorwiegend dem Verkehr 
dienenden Zwecken bedarf als über den Gemeingebrauch hinausgehende 
Sondernutzung der Erlaubnis durch die Stadt Weiterstadt soweit die Nutzung 
nicht bereits durch andere Vorschriften geregelt wird (z.B. Marktsatzung, 
Gebührenordnung für Maßnahmen nach der StVO) und diese Satzung nicht etwas 
anderes bestimmt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
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http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?doc.hl=1&doc.id=jlr-GemOHE2005rahmen:juris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=218&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#docid:7402399,0


§ 3  
Erlaubnis 

 
Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter 
Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit 
oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder zum Schutze der Straße 
erforderlich ist. Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitäts-
eingeschränkte Personen durch die Sondernutzung in der Ausübung des 
Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden. 
 
Plakatierung ist generell spätestens 2 Werktage nach Ablauf der 
Genehmigung zu entfernen. 
 
 

 
 
 
 
 

§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind mit Angaben über Art und Dauer der Sondernutzung 
bei der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, zu stellen. Die Stadt 
kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in 
sonst geeigneter Weise verlangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3  
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter 

Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder zum Schutze der in § 1 genannten 
Flächen erforderlich ist. Eine auf Zeit erteilte Erlaubnis kann widerrufen 
werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit dies erforderlich macht. 

 
(2) Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitätseingeschränkte Personen 

durch die Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich 
beeinträchtigt würden. 

 
(3) Die Erlaubnisnehmerin oder der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in 

Ausübung der Sondernutzung herzustellenden Anlagen nach den 
gesetzlichen Vorschriften und anerkannten Regeln der Technik zu errichten 
und zu erhalten.  

 
 

§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind schriftlich bei der Stadt Weiterstadt, 
Straßenverkehrsbehörde, zu stellen. Die Anträge müssen die folgenden Angaben 
enthalten: 
 

 Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 

 Art, örtliche Begrenzung und Dauer der Sondernutzung, 

 Notwendige Angaben für die Berechnung der Sondernutzungsgebühr (z.B. 
Anzahl qm, Anzahl der Personen etc.). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Genehmigung 
einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

(Anzeigepflicht) 
 
Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 
a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe 

von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, 
jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m 

nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
 
c) Werbeanlagen über Gehwege für zeitlich begrenzte Veranstaltungen an 

der Stätte der Leistung, insbesondere für Schluss- und Ausverkäufe. 
 
d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, 

Blumenkübel u.a.) sowie Warenauslagen, die vorübergehend (tage- 
und stundenweise) an der Stätte der Leistung angebracht oder 
aufgestellt werden, soweit sie nicht mit dem Boden oder einer 
baulichen Anlage fest verbunden werden und innerhalb einer Höhe 
von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, 
jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 

 
 

Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder 
in sonst geeigneter Weise verlangen. 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Sondernutzung 
einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 
3 m nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 
 

b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m 
nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch 
höchstens 30 cm in den Gehweg hineinragen. 
 

c) Bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, wie Fensterbänke, Gesimse, 
Eingangsstufen, Gebäudesockel, Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und 
Sonnenschutzdächer (Markisen und Vordächer). 
 

d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, Blumenkübel 
u.a.) sowie Warenauslagen, die vorübergehend (tage- und stundenweise) 
an der Stätte der Leistung angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie 
nicht mit dem Boden oder einer baulichen Anlage fest verbunden werden 
und innerhalb einer Höhe von 3 m nicht mehr als 5 von Hundert der 
Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in den Gehweg 
hineinragen. 

 
(2) Die Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten und das Anbringen von 

Spannbändern zur Ankündigung von Veranstaltungen kultur- oder 
sporttreibender Vereinigungen sowie Religionsgemeinschaften mit Sitz in 



e) Sondernutzungen, die der Meinungsbildung dienen (z. B. Wahlwerbung 
politischer Parteien, Aufstellen von Plakatständern zu politischen 
Wahlzwecken u. ä.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterstadt sowie die Aufstellung von Plakaten zur Wahlsichtwerbung, 
politischen Meinungsbildung, Ankündigung von Veranstaltungen für Parteien 
oder sonstige politische Vereinigungen sowie für Personen, die in 
Weiterstadt zur Wahl antreten, gilt unter den folgenden Voraussetzungen als 
erteilt: 
 

 Die Aufstellung von Plakaten ist der Stadt Weiterstadt, 
Straßenverkehrsbehörde, mindestens 5 Werktage vor der 
Aufstellung anzuzeigen. Die Anzeige muss Namen, Anschrift und 
Rufnummer der verantwortlichen Person sowie die Anzahl der 
Plakate enthalten 

 Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von max. 6 Wochen seit Beginn 
der Aufstellung als erteilt. Sie endet mit dem Ende des Anlasses der 
Aufstellung 

 Die Anzahl der Plakate für Wahlwerbung darf für jede Partei oder 
politische Vereinigung 50 nicht übersteigen 

 Plakate zur Wahlwerbung sind spätestens 1 Woche nach der Wahl, 
Ankündigungsplakate spätestens 1 Woche nach der Veranstaltung zu 
entfernen 

 Die Bestimmungen des § 33 StVO sind zu beachten, insbesondere 
dürfen Plakate nicht an Verkehrszeichen angebracht werden. Von 
Kreuzungen und Einmündungen ist ein Sicherheitsabstand von 5 m 
einzuhalten. Der Fußgängerverkehr und der Radverkehr darf nicht 
unzumutbar behindert werden 
 

(3) Plakate, die entgegen der Bestimmungen des Absatzes 2 aufgestellt sind, 
können auf Kosten des Aufstellers entfernt und im Bauhof der Stadt 
Weiterstadt eingelagert werden. Nach Ablauf der Einlagerungsfrist von vier 
Wochen werden die Plakate vernichtet. Die Kosten für die Entfernung, 
Einlagerung und Vernichtung werden dem Aufsteller in Rechnung gestellt. 
 

 
 
 
 



§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
Nach § 5 Buchstabe c) bis e) erlaubnisfreie Sondernutzungen sowie 
erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, wenn Belange des Straßenverkehrs dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern, insbesondere, wenn aufgrund 
ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 
 
6 Wochen vor allgemeinen Wahlen findet keine gewerbliche Plakatierung 
statt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
(1) Nach § 5 Abs. 1 Buchstabe c) , d) und Abs. 2 erlaubnisfreie Sondernutzungen 

sowie erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise 
eingeschränkt werden, wenn Belange des Straßenverkehrs dies 
vorübergehend oder auf Dauer erfordern, insbesondere, wenn aufgrund 
ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 

 
(2) 6 Wochen vor allgemeinen Wahlen kann die gewerbliche Plakatierung 

eingeschränkt werden. 
 

(3) Gewerbliche Plakatierung ist auf 20 Plakate der Formate A 5 bis A 0 
beschränkt. 

 
(4) Die Hinweise der Stadt Weiterstadt für das Plakatieren im Stadtgebiet sind zu 

beachten. Sie sind in der jeweils geltenden Fassung auf der homepage 
einsehbar. 

 
§ 7  

Beseitigungspflicht 
 
(1) Aufgrund der Ausübung einer Sondernutzung im Straßenraum vorhandene 

Sachen sind vom Erlaubnisnehmer/in unverzüglich zu beseitigen, wenn 
infolge ihres mangelhaften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit 
Gefahr für die Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr besteht oder 
wenn gegen die Sondernutzungsgenehmigung oder ihre Auflagen verstoßen 
wurde. 
 

(2) Nach Beendigung der Sondernutzungserlaubnis durch Zeitablauf oder 
Widerruf oder tatsächlichem Nutzungsende hat der Erlaubnisnehmer den 
ursprünglichen Zustand der genutzten Fläche wieder herzustellen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 7  
Gebühren 

 
Für genehmigungspflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß 
dem Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. 
Ergeben sich bei der Berechnung Centbeträge, so wird auf halbe oder volle 
Eurobeträge abgerundet. 
 
(1) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem 

Gebührenverzeichnis festgesetzte Mindestgebühr, so wird die 
letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(2) Wird die Verwaltung tätig, weil eine Sondernutzung ohne 
Genehmigung ausgeübt wurde, erhöht sich die Gebühr bei 
nachträglicher Genehmigung um 50 %. 

 
(3) Von der Zahlung von Gebühren sind befreit: 

a) anerkannte ortsansässige Vereine, 
b) politische Parteien, 
c) Religionsgemeinschaften. 

 
 
 

(3) Ohne entsprechende Sondernutzungserlaubnis im Straßenraum vorhandene 
Sachen sind vom Eigentümer, Besitzer oder Aufsteller unverzüglich zu 
beseitigen. 

 
(4) Die Stadt kann die Maßnahmen nach Abs. 1 bis 3 anordnen und, wenn der 

Verpflichtung trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird, auf Kosten des 
Verpflichteten durchführen lassen. Durch die Stadt entfernte Sachen können 
zwischengelagert werden. Nach Ablauf einer Einlagerungsfrist von 4 Wochen, 
werden die Sachen ohne Anspruch auf Entschädigung vernichtet. Die Kosten 
für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung werden dem Verpflichteten 
in Rechnung gestellt. Mehrere Verpflichtete sind Gesamtschuldner. 

 
§ 8  

Gebühren 
 
(1) Für genehmigungspflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß dem 

Gebührenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Die 
Gebühren werden zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Mehrwertsteuer berechnet. 

 
(2) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem Gebührenverzeichnis 

festgesetzte Mindestgebühr, so wird die letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(3) Neben der Sondernutzungsgebühr können außerdem Verbrauchsgebühren 
(z.B. Wasser, Strom) sowie Aufwand (z.B. Stundensätze sowie Material für 
Beschilderungen oder Absperrmaßnahmen) in Rechnung gestellt werden. Die 
Verbrauchsgebühren werden entweder pauschal oder nach gemessenem 
Verbrauch in Rechnung gestellt. 

 
(4) Neben der Sondernutzungsgebühr kann die Stadt für die Erteilung oder 

Ablehnung der Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren in Höhe von 
30,00 EUR erheben.  

 
(5) Die Sondernutzungsgebühr kann auf Antrag im Einzelfall auch gestundet, 

ermäßigt oder erlassen werden, wenn die Sondernutzung im öffentlichen 



 
 
 
 
 
 

§ 8  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die 

erforderliche Erlaubnis zu besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 
 
 

§ 9  
Fälligkeit der Gebühren 

 
Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig, 
wenn die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. Sie sind zu entrichten 
bei: 
 
(1) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer bei Erteilung 

der Erlaubnis, 

(2) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig bei der Erteilung 
der Erlaubnis für das laufende Jahr, für nachfolgende Jahre jeweils bis 
zum 31. Januar des Jahres, 

(3) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde, mit Beginn der 
Sondernutzung. 

 
 

Interesse liegt oder dies mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der oder des Gebührenpflichtigen, die gemeinnützige Zielsetzung der 
Sondernutzung, deren allgemein förderungswürdigen Zweck oder aus 
Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

 
 

§ 9  
Gebührenschuldner 

 
(1)  Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die erforderliche 

Erlaubnis zu besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10  
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1)  Die Gebührenschuld für die Sondernutzungsgebühr entsteht:  

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
b) bei Sondernutzungen, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr 

oder auf Widerruf erlaubt werden, mit Erteilung der Erlaubnis für das 
laufende Kalenderjahr und für nachfolgende Kalenderjahr jeweils mit 
Beginn des Kalenderjahres 

c) im Übrigen mit dem Zeitpunkt, in dem die Sondernutzung tatsächlich 
erstmalig ausgeübt wird. 

(2)  Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr nach § 8 Absatz 4 entsteht mit 
Eingang des Erlaubnisantrages bei der Gemeinde.  

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur 
Zahlung fällig, sofern die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt.  



 
 
 
 
 
 
 

§ 10  
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so 

besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn 
die Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die 
nicht von der Gebührenschuldnerin bzw. dem Gebührenschuldner zu 
vertreten sind. 

 
 
 

§ 11  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den 
Straßeneinrichtungen zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. 
dem Erlaubnisnehmer eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 
 
 
 
 

Im Falle des Absatzes 1 b) werden die Sondernutzungsgebühren für das 
laufende Jahr mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides und für 
zukünftige Kalenderjahre jeweils am 15.1. des Jahres fällig, soweit sich aus 
dem Bescheid nicht etwas anderes ergibt. 

(4) Gerät die Gebührenschuldnerin/der Gebührenschuldner mit der Zahlung der 
Gebühr in Verzug, kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden. 

 
 

§ 11 
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so 

besteht kein Anspruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die 
Stadt eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht von 
der Gebührenschuldnerin bzw. dem Gebührenschuldner zu vertreten sind. 

 
 
 

§ 12  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den 
Straßeneinrichtungen zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. dem 
Erlaubnisnehmer eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter 
Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 
 
 
 
 



 
§ 12  

Schadenshaftung 
 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet der Stadt für alle 

Schäden, die durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig 
angezeigte Arbeiten verursacht wurden. 

 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen 

Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der 
Sondernutzung oder der Art ihrer Ausübung gegenüber der Stadt 
erheben. Sie/er ist verpflichtet, eine ausreichende Haftpflicht-
versicherung zu diesem Zwecke abzuschließen. Auf Verlangen der Stadt 
hat sie/er ihr gegenüber den entsprechenden Nachweis über den 
Abschluss und die regelmäßige Beitragszahlung zu erbringen. 

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 13  
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt, 
b) § 3, Satz 1 zeitliche Vorgaben nicht beachtet, 
c) § 3, Satz 2 Bedingungen nicht einhält oder Auflagen 

zuwiderhandelt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 
1.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen 
Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wird, übersteigen. 
Reicht das satzungsmäßige Höchstmaß hierzu nicht aus, kann es 
überschritten werden. 

 

 
§ 13  

Schadenshaftung 
 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet für alle Schäden, die sie 

oder er im Rahmen einer Sondernutzung verursacht. 
 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen 

Schadensersatzansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der 
Sondernutzung oder der Art ihrer Ausübung gegenüber der Stadt erheben. 
Die Stadt Weiterstadt kann im Einzelfall einen Nachweis über den Abschluss 
einer entsprechenden Haftpflichtversicherung verlangen.  

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 
 
 

 
§ 14  

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt, 
b) § 3 zeitliche Vorgaben nicht beachtet oder Bedingungen oder 

Auflagen zuwider handelt 
c) § 5 Abs. 2 Bedingungen nicht einhält 
d) § 7 seiner Beseitigungspflicht trotz Aufforderung nicht 

nachkommt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € 
geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus 
der Ordnungswidrigkeit gezogen wird, übersteigen. 

 



(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne 
des § 36 Abs. 1 OWiG ist der Magistrat. 

 
 

§ 14  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen 
Verwaltungsverfügungen kann nach Maßgabe des Hessischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den 
jeweils gültigen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 

§ 15  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Weiterstadt, den 06. Oktober 2006 
 
DER MAGISTRAT 
 
Rohrbach 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden 
Fassung findet Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 
36 Abs. 1 OWiG ist der Magistrat der Stadt Weiterstadt. 

 
 

§ 15  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Verwaltungsverfügungen 
kann nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den 
jeweils gültigen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 

§ 16  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am ……………………. in Kraft. 
 
 
Weiterstadt, den ………………….. 
 
Der Magistrat der Stadt Weiterstadt 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 



 

 

Art der Sondernutzung des 

in § 1 der Satzung näher 

bezeichneten 

Geltungsbereich 

 

Benutzun

gsgebühr 

jährlich 

Mindestgebühr 

in Euro 

1. 

Plakate, die nicht an der 

Stätte der Leistung 

angebracht oder aufgestellt 

sind und nicht erlaubnisfrei 

sind (max. 20 Stück, Größe 

A5 bis A0) 

 

vorüberge

hend 

 

1,00 € pro Plakat 

und Kalendertag, 

mindestens  

50,00 € 

2. 
Fahnenmasten, 

Transparente und 

dergleichen 

auf Dauer  

 

vorübergeh

end 

30,00 € - 

130,00 € 

2,00 € pro 

Kalendertag, 

mindestens  

40,00 € 
3. 

Ablagekästen für Briefe, 

Päckchen, Zeitungen usw. 
je Standort 80,00 €  

4. 

Flächenwerbung 

(Plakatanschlagtafeln, 

Werbetafeln, Plakatanschlag 

an Bauzäunen) je m² 

Ansichtsfläche 

auf Dauer  

 

vorübergeh

end 

40,00 € - 

200,00 € 

0,50 € pro 

Kalendertag, 

mind. 20,00 €  

5. 
Verteilen gewerblicher 

Handzettel und Flugblätter u. 

ä. 

je Person  
20,00 € pro 

Kalendertag 

 

 Art der Sondernutzung  
Sondernutzungsgebühr 

(zzgl. MwSt) 

1. 
Plakate, soweit sie nicht gemäß § 

5 erlaubnisfrei sind  

1,00 EUR pro Plakat und Kalendertag, 

mindestens 50,00 EUR 

2. 
Fahnenmasten, Transparente und 

dergleichen 

2,00 EUR pro Stück und Kalendertag, 

mindestens 40,00 EUR 

3. 
Ablagekästen für Briefe, 

Päckchen, Zeitungen usw. 
80,00 € pro Stück und Jahr  

4. 

Flächenwerbung 

(Plakatanschlagtafeln, 

Werbetafeln, Plakatanschlag an 

Bauzäunen)  

0,50 EUR pro m² Ansichtsfläche und 

Kalendertag, mindestens 20 ,00 EUR 

5. 
Verteilen gewerblicher Handzettel 

und Flugblätter u. ä. 
20,00 € pro Kalendertag und Person 

6. 
Aufstellen von 

Altkleidercontainern 
500,00 EUR pro Container und Jahr 

7. 
Tische und Stühle vor Gaststätten 

und ähnlichen Betrieben  
2,00 EUR bis 4,00 EUR pro qm und Monat 

8. 
Aufstellen mobiler 

Toilettenanlagen 
30,00 EUR pro Anlage und Monat 

9. 
Gewerbliche Verkaufsstände, 

Ausstellungswagen, Infostände, 

fahrbare Geschäftsbetriebe o.ä 

15,00 EUR pro Tag (Verbrauchsgebühren 

werden ggf. gesondert in Rechnung gestellt) 

 

10. 

Veranstaltungen (z.B. 

Weihnachtsmärkte, WAA, Kerb, 

Ausstellungen etc.) 

50,00 EUR bis 500,00 EUR pro Tag 

(Aufwand z.B. für Absperrungen, Reinigung, 

Beschilderungen sowie Verbrauchsgebühren 

werden ggf. gesondert berechnet) 
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SATZUNG 

ÜBER ERLAUBNISSE UND GEBÜHREN FÜR SONDERNUTZUNGEN 

AN ÖFFENTLICHEN STRAßEN IM GEBIET DER STADT WEITERSTADT 

-SONDERNUTZUNGSSATZUNG- 

 
 
 
Aufgrund der §§ 5, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 1. 
April 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
15. September 2016 (GVBl. S. 167) sowie der §§ 16, 17, 18 und 37 des Hessischen 
Straßengesetzes vom 8. Juni 2003 (GVBl. I S. 166) zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2015 (GVBl. S. 254), hat die Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Weiterstadt in ihrer Sitzung  am ………………..folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen (inkl. Straßenbegleitgrün), Gehwege und Plätze 
sowie für die Gehwege an den Ortsdurchfahrten im Zuge der Kreisstraßen 139, 165. 
 
 

§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzungen 

 
Die Benutzung der in § 1 bezeichneten Flächen zu nicht vorwiegend dem Verkehr dienenden 
Zwecken bedarf als über den Gemeingebrauch hinausgehende Sondernutzung der Erlaubnis 
durch die Stadt Weiterstadt soweit die Nutzung nicht bereits durch andere Vorschriften 
geregelt wird (z.B. Marktsatzung, Gebührenordnung für Maßnahmen nach der StVO) und 
diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die 
Erlaubnis erteilt ist. 
 
 

§ 3  
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und 

Auflagen erteilt werden, wenn dies für die Sicherheit oder Leichtigkeit des 
Straßenverkehrs oder zum Schutze der in § 1 genannten Flächen erforderlich ist. Eine 
auf Zeit erteilte Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit 
dies erforderlich macht. 

 
(2) Die Erlaubnis wird nicht erteilt, wenn mobilitätseingeschränkte Personen durch die 

Sondernutzung in der Ausübung des Gemeingebrauchs erheblich beeinträchtigt würden. 
 
(3) Die Erlaubnisnehmerin oder der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die in Ausübung der 

Sondernutzung herzustellenden Anlagen nach den gesetzlichen Vorschriften und 
anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu erhalten.  

 
 

  

http://www.rv.hessenrecht.hessen.de/lexsoft/default/hessenrecht_rv.html?doc.hl=1&doc.id=jlr-GemOHE2005rahmen:juris-lr00&documentnumber=1&numberofresults=218&showdoccase=1&doc.part=X&paramfromHL=true#docid:7402399,0
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§ 4  
Erlaubnisantrag 

 
Erlaubnisanträge sind schriftlich bei der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, zu 
stellen. Die Anträge müssen die folgenden Angaben enthalten: 
 

 Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 

 Art, örtliche Begrenzung und Dauer der Sondernutzung, 

 Notwendige Angaben für die Berechnung der Sondernutzungsgebühr (z.B. Anzahl 
qm, Anzahl der Personen etc.). 
 

Die Stadt kann dazu Erläuterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst 
geeigneter Weise verlangen. 
 
Anträge sind mindestens 10 Werktage vor Beginn der Sondernutzung einzureichen. 
 
 

§ 5  
Erlaubnisfreie Sondernutzungen  

 
(1) Keiner Erlaubnis bedürfen: 
 

a) Bauaufsichtlich genehmigte Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m nicht 
mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in 
den Gehweg hineinragen. 
 

b) Bauaufsichtlich freie Werbeanlagen, die innerhalb einer Höhe von 3 m nicht mehr als 
5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm in den 
Gehweg hineinragen. 
 

c) Bauaufsichtlich genehmigte Bauteile, wie Fensterbänke, Gesimse, Eingangsstufen, 
Gebäudesockel, Balkone, Erker, Kellerlichtschächte und Sonnenschutzdächer 
(Markisen und Vordächer). 
 

d) Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen (z. B. Verkaufstische, Blumenkübel u.a.) sowie 
Warenauslagen, die vorübergehend (tage- und stundenweise) an der Stätte der 
Leistung angebracht oder aufgestellt werden, soweit sie nicht mit dem Boden oder 
einer baulichen Anlage fest verbunden werden und innerhalb einer Höhe von 3 m 
nicht mehr als 5 von Hundert der Gehwegbreite einnehmen, jedoch höchstens 30 cm 
in den Gehweg hineinragen. 

 
(2) Die Erlaubnis zur Aufstellung von Plakaten und das Anbringen von Spannbändern zur 

Ankündigung von Veranstaltungen kultur- oder sporttreibender Vereinigungen sowie 
Religionsgemeinschaften mit Sitz in Weiterstadt sowie die Aufstellung von Plakaten zur 
Wahlsichtwerbung, politischen Meinungsbildung, Ankündigung von Veranstaltungen für 
Parteien oder sonstige politische Vereinigungen sowie für Personen, die in Weiterstadt 
zur Wahl antreten, gilt unter den folgenden Voraussetzungen als erteilt: 
 

 Die Aufstellung von Plakaten ist der Stadt Weiterstadt, Straßenverkehrsbehörde, 
mindestens 5 Werktage vor der Aufstellung anzuzeigen. Die Anzeige muss 
Namen, Anschrift und Rufnummer der verantwortlichen Person sowie die Anzahl 
der Plakate enthalten 

 Die Erlaubnis gilt für einen Zeitraum von max. 6 Wochen seit Beginn der 
Aufstellung als erteilt. Sie endet mit dem Ende des Anlasses der Aufstellung 

 Die Anzahl der Plakate für Wahlwerbung darf für jede Partei oder politische 
Vereinigung 50 nicht übersteigen 
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 Plakate zur Wahlwerbung sind spätestens 1 Woche nach der Wahl, 
Ankündigungsplakate spätestens 1 Woche nach der Veranstaltung zu entfernen 

 Die Bestimmungen des § 33 StVO sind zu beachten, insbesondere dürfen 
Plakate nicht an Verkehrszeichen angebracht werden. Von Kreuzungen und 
Einmündungen ist ein Sicherheitsabstand von 5 m einzuhalten. Der 
Fußgängerverkehr und der Radverkehr darf nicht unzumutbar behindert werden 
 

(3) Plakate, die entgegen der Bestimmungen des Absatzes 2 aufgestellt sind, können auf 
Kosten des Aufstellers entfernt und im Bauhof der Stadt Weiterstadt eingelagert werden. 
Nach Ablauf der Einlagerungsfrist von vier Wochen werden die Plakate vernichtet. Die 
Kosten für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung werden dem Aufsteller in 
Rechnung gestellt. 

 
 

§ 6  
Einschränkung von Sondernutzungen 

 
(1) Nach § 5 Abs. 1 Buchstabe c) , d) und Abs. 2 erlaubnisfreie Sondernutzungen sowie 

erlaubnispflichtige Sondernutzungen können ganz oder teilweise eingeschränkt werden, 
wenn Belange des Straßenverkehrs dies vorübergehend oder auf Dauer erfordern, 
insbesondere, wenn aufgrund ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen am öffentlichen Straßenverkehr besteht. 

 
(2) 6 Wochen vor allgemeinen Wahlen kann gewerbliche Plakatierung eingeschränkt 

werden. 
 

(3) Gewerbliche Plakatierung ist auf 20 Plakate der Formate A 5 bis A 0 beschränkt. 
 

(4) Die Hinweise der Stadt Weiterstadt für das Plakatieren im Stadtgebiet sind zu beachten. 
Sie sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage einsehbar. 

 
 

§ 7  
Beseitigungspflicht 

 
(1) Aufgrund der Ausübung einer Sondernutzung im Straßenraum vorhandene Sachen sind 

von dem/der Erlaubnisnehmer/in unverzüglich zu beseitigen, wenn infolge ihres 
mangelhaften Zustandes oder ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die Teilnehmer 
am öffentlichen Straßenverkehr besteht oder wenn gegen die 
Sondernutzungsgenehmigung oder ihre Auflagen verstoßen wurde. 
 

(2) Nach Beendigung der Sondernutzungserlaubnis durch Zeitablauf oder Widerruf oder 
tatsächlichem Nutzungsende hat der Erlaubnisnehmer den ursprünglichen Zustand der 
genutzten Fläche wieder herzustellen. 

 
(3) Ohne entsprechende Sondernutzungserlaubnis im Straßenraum vorhandene Sachen 

sind vom Eigentümer, Besitzer oder Aufsteller unverzüglich zu beseitigen. 
 

(4) Die Stadt kann die Maßnahmen nach Abs. 1 bis 3 anordnen und, wenn der Verpflichtung 
trotz Aufforderung nicht nachgekommen wird, auf Kosten des Verpflichteten durchführen 
lassen. Durch die Stadt entfernte Sachen können zwischengelagert werden. Nach 
Ablauf einer Einlagerungsfrist von 4 Wochen, werden die Sachen ohne Anspruch auf 
Entschädigung vernichtet. Die Kosten für die Entfernung, Einlagerung und Vernichtung 
werden dem Verpflichteten in Rechnung gestellt. Mehrere Verpflichtete sind 
Gesamtschuldner. 
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vom ………. 
   

 
§ 8  

Gebühren 
 
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen werden Gebühren gemäß dem Gebührenver-

zeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben. Die Gebühren werden zuzüglich 
der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet. 

 
(2) Ist die Gebühr nach Absatz 1 niedriger als die in dem Gebührenverzeichnis festgesetzte 

Mindestgebühr, so wird die letztgenannte Gebühr erhoben. 
 

(3) Neben der Sondernutzungsgebühr können außerdem Verbrauchsgebühren (z.B. 
Wasser, Strom) sowie Aufwand (z.B. Stundensätze sowie Material für Beschilderungen 
oder Absperrmaßnahmen) in Rechnung gestellt werden. Die Verbrauchsgebühren 
werden entweder pauschal oder nach gemessenem Verbrauch in Rechnung gestellt. 

 
(4) Neben der Sondernutzungsgebühr kann die Stadt für die Erteilung oder Ablehnung der 

Sondernutzungserlaubnis Verwaltungsgebühren in Höhe von 30,00 € erheben.  
 
(5) Die Sondernutzungsgebühr kann auf Antrag im Einzelfall auch gestundet, ermäßigt oder 

erlassen werden, wenn die Sondernutzung im öffentlichen Interesse liegt oder dies mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der oder des Gebührenpflichtigen, die 
gemeinnützige Zielsetzung der Sondernutzung, deren allgemein förderungswürdigen 
Zweck oder aus Billigkeitsgründen geboten erscheint. 

 
 

§ 9  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind: 

a) die Antragstellerin bzw. der Antragsteller, 
b) die Erlaubnisnehmerin bzw. der Erlaubnisnehmer, 
c) diejenigen, die eine Sondernutzung ausüben, ohne die erforderliche Erlaubnis zu 

besitzen. 
 
(2) Sind mehrere Personen Gebührenschuldner, so haften diese als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 10  
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

 
(1)  Die Gebührenschuld für die Sondernutzungsgebühr entsteht:  

a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 
b) bei Sondernutzungen, die für einen Zeitraum von mehr als einem Jahr oder 

auf Widerruf erlaubt werden, mit Erteilung der Erlaubnis für das laufende 
Kalenderjahr und für nachfolgende Kalenderjahr jeweils mit Beginn des 
Kalenderjahres 

c) im Übrigen mit dem Zeitpunkt, in dem die Sondernutzung tatsächlich erstmalig 
ausgeübt wird. 

(2)  Die Gebührenpflicht für die Verwaltungsgebühr nach § 8 Absatz 4 entsteht mit Eingang 
des Erlaubnisantrages bei der Gemeinde.  

(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig, 
sofern die Stadt keinen späteren Zeitpunkt bestimmt. Im Falle des Absatzes 1 b) werden 
die Sondernutzungsgebühren für das laufende Jahr mit der Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides und für zukünftige Kalenderjahre jeweils am 15.01. des Jahres 
fällig, soweit sich aus dem Bescheid nicht etwas anderes ergibt. 
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(4) Gerät die Gebührenschuldnerin/der Gebührenschuldner mit der Zahlung der Gebühr in 
Verzug, kann die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden. 

 
 

§ 11  
Gebührenerstattung 

 
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung vorzeitig aufgegeben, so besteht kein An-

spruch auf Erstattung entrichteter Gebühren. 
 

(2) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Stadt eine 
Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, die nicht von der Gebührenschuldnerin 
bzw. dem Gebührenschuldner zu vertreten sind. 
 

(3) Verwaltungsgebühren werden nicht erstattet.  
 
 

§ 12  
Sicherheitsleistung 

 
Die Stadt ist berechtigt, falls Beschädigungen an der Straße oder den Straßeneinrichtungen 
zu befürchten sind, von der Erlaubnisnehmerin bzw. dem Erlaubnisnehmer eine Sicher-
heitsleistung zu verlangen. 
 
Die Höhe der Sicherheitsleistung ist nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung 
des konkreten Einzelfalles zu bemessen. 
 
 

§ 13  
Schadenshaftung 

 
(1) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer haftet für alle Schäden, die sie oder er im 

Rahmen einer Sondernutzung verursacht.  
 
(2) Die Sondernutzerin bzw. der Sondernutzer stellt die Stadt von allen Schadensersatz-

ansprüchen Dritter frei, die diese aufgrund der Sondernutzung oder der Art ihrer Aus-
übung gegenüber der Stadt erheben. Die Stadt Weiterstadt kann im Einzelfall einen 
Nachweis über den Abschluss einer entsprechenden Haftpflichtversicherung verlangen.  

 
(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  

a) § 2 eine Sondernutzung ohne Erlaubnis ausübt,  
b) § 3 zeitliche Vorgaben nicht beachtet oder Bedingungen oder Auflagen 

zuwiderhandelt. 
c) § 5 Abs. 2 die Bedingungen nicht einhält oder 
d) § 7 seiner Beseitigungspflicht trotz Aufforderung nicht nachkommt.  
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von 5,00 € bis 1.000,00 € geahndet 
werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit 
gezogen wird, übersteigen. 
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(3) Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden Fassung findet 
Anwendung; zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 OWiG ist der 
Magistrat der Stadt Weiterstadt. 

 
 

§ 15  
Zwangsmaßnahmen und Rechtsmittel 

 
Die Befolgung der im Rahmen dieser Satzung erlassenen Verwaltungsverfügungen kann 
nach Maßgabe des Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes erzwungen werden. 
 
Die Rechtsmittel gegen die Festsetzung von Gebühren regeln sich nach den jeweils gültigen 
Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
 
 

§ 16  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am ……………………. in Kraft. 
 
 
 
Weiterstadt, den ………………….. 
 
 
DER MAGISTRAT 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
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Gebührenverzeichnis zur Sondernutzungssatzung 
der Stadt Weiterstadt 

 
 

 Art der Sondernutzung  
Sondernutzungsgebühr 

(zzgl. MwSt.) 

1. Plakate, soweit sie nicht gemäß § 5 erlaubnisfrei sind  
1,00 € pro Plakat und Kalendertag, 
mindestens 50,00 € 

2. Fahnenmasten, Transparente und dergleichen 
2,00 € pro Stück und Kalendertag, 
mindestens 40,00 € 

3. Ablagekästen für Briefe, Päckchen, Zeitungen usw. 80,00 € pro Stück und Jahr  

4. 
Flächenwerbung 
(Plakatanschlagtafeln, Werbetafeln, Plakatanschlag an 
Bauzäunen)  

0,50 € pro m² Ansichtsfläche und 
Kalendertag, mindestens 20 ,00 € 

5. Verteilen gewerblicher Handzettel und Flugblätter u. ä. 20,00 € pro Kalendertag und Person 

6. Aufstellen von Altkleidercontainern 500,00 € pro Container und Jahr 

7. 
Tische und Stühle vor Gaststätten und ähnlichen 
Betrieben  

2,00 € bis 4,00 € pro qm und Monat 

8. Aufstellen mobiler Toilettenanlagen 30,00 € pro Anlage und Monat 

9. 
Gewerbliche Verkaufsstände, Ausstellungswagen, 
Infostände, fahrbare Geschäftsbetriebe o.ä 

15,00 € pro Tag 
(Verbrauchsgebühren werden ggf. 
gesondert in Rechnung gestellt) 

10. 
Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmärkte, WAA, Kerb, 
Ausstellungen etc.) 

50,00 € bis 500,00 € pro Tag 
(Aufwand z.B. für Absperrungen, 
Reinigung, Beschilderungen sowie 
Verbrauchsgebühren werden ggf. 
gesondert berechnet) 
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 des Eigenbetriebes 
Stadtwerke 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1.  Der Jahresabschluss bestehend aus: 
 - der Bilanz zum 31. Dezember 2016  
 - der Gewinn- und Verlustrechnung für die Bereiche Abwasser und Photovoltaik, 
 - dem Anhang, 
 - dem Anlagenachweis und 
 - dem Lagebericht 
 
 für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgestellt. 
 
 
2. Der Jahresgewinn beträgt gesamt 855.740,97 €  
  
 Der Gewinn aus dem Bereich Abwasser  in Höhe von 833.615,74 € 
 wird vorgetragen auf neue Rechnung in Höhe von 333.615,74 € 
 und zum Zwecke der Verzinsung des Eigenkapitals werden 500.000,00 € 
  an die Stadt Weiterstadt abgeführt. 
  

Der Gewinn aus dem Bereich Photovoltaik in Höhe von 22.125,23 € 
  wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2016 Entlastung erteilt. 
 
 
Begründung:  
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016, der Anhang und der Lagebericht der 
Stadtwerke Weiterstadt wurden gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes, i. V. m. § 316 ff HGB von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cura Commerz GmbH in Groß-Gerau geprüft. Die Ab-
schlussprüfung erstreckte sich auch auf die Buchführung und die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung.  
 
Der Prüfbericht liegt vor und führt gemäß Bestätigungsvermerk zu keinen Beanstandungen. 
Weitere Informationen können dem beigefügten Testatexemplar entnommen werden. 
 
Nach § 5 Ziffer 11 des EigBGes entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinnes. 
 
Der Jahresgewinn soll gemäß § 11 Abs. 5 EigBGes in der Regel so hoch sein, dass neben 
angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals er-
wirtschaftet wird.  

Ö  4Ö  4
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Von Seiten der kaufmännischen Betriebsleitung wird in Abstimmung mit den Wirtschaftsprü-
fern vorgeschlagen, den Jahresgewinn wie im Beschlussvorschlag aufgeführt zu verwenden.  
 
 
Der Sachverhalt wurde am 18. Juli 2017 im Magistrat beraten.  
  
  
 
  
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
Anlage: 
Testat 
 
 
 



Ö
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 24. Juli 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Prüfbericht zum Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 des Eigenbetriebes 
Kommunaler Immobilienservice 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der vorliegende Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 

2014 bestehend aus, 
  - der Bilanz zum 31. Dezember 2014, 
  - der Gewinn- und Verlustrechnung, 
  - dem Anlagevermögen- Entwicklung und  
  - dem Lagebericht 
 
für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgestellt. 

 
2. Der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 75.006,55 € und der Jahres-

gewinn des Betriebszweiges Immobilienservice in Höhe von 687.498,35 € sollen der 
Rücklage zugeführt werden.  

 

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2014 Entlastung erteilt.  
 

   
 
Sachverhalt: 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 und der Lagebericht des Eigenbetriebes 
Kommunaler Immobilienservice KIS wurden gemäß § 27 Abs. 2 EigBges, i.V.m. § 319 ff 
HGB von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CuraCommerz GmbH Groß-Gerau geprüft. 
Die Abschlussprüfung erstreckte sich auch auf die Buchhaltung und die Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung. 
 
Die Prüfung liegt vor und führt gemäß Bestätigungsvermerk zu keinen Beanstandungen. 
Weitere Informationen können dem beigefügten Testatexemplar entnommen werden.  
 
Nach §§ 5 Ziffer 11 EigBges. entscheidet die Stadtverordnetenversammlung über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Jahresgewinns. 
 
Von Seiten der kaufmännischen Betriebsleitung wird in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprü-
fer vorgeschlagen, dass der Jahresgewinn des Betriebszweiges Bauhof in Höhe von 
75.006,55 € sowie der Jahresgewinn des Betriebszweiges Immobilienservice in Höhe von 
687.498,35 € der Rücklage zugeführt werden soll. 
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Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice hat den vorlie-
genden Jahresabschluss nebst Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 in ihrer Sitzung vom 
3. Juli 2017 festgestellt und empfiehlt entsprechende Beschlussfassung.  
   
 
Der Sachverhalt wurde am 18. Juli 2017 im Magistrat beraten.  
 
 
 
 
 
Ralf Möller 
Bürgermeister  
 
  
 
Anlage: 
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 und des 
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilienservice   
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Magistrat der Stadt Weiterstadt Weiterstadt, 15. August 2017 
  
 
 

Vorlage an  

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am 24.08.2017 

 
 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges zum 30. Juni 2017 wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
  
 
Sachverhalt: 
Die Stadtverordnetenversammlung ist nach § 28 Absatz 1 GemHVO mehrmals jährlich über 
den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Der vorgelegte Bericht für das erste 
Halbjahr 2017 berücksichtigt alle Buchungen bis zum 30. Juni 2017. Der Aufbau orientiert 
sich sowohl am Vorbericht zum Haushaltsplan, als auch dem Rechenschaftsbericht zu den 
jeweiligen Jahresabschlüssen.   
 
Der Sachverhalt wurde am 14. August 2017 im Magistrat beraten.  
 
An die Verwaltung ergeht bis zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung folgender Auf-
trag: Es ist zu klären, warum auf Seite 7 des Quartalsberichtes die Einnahmen der Konzes-
sionsabgabe Strom und der Fehlbelegungsabgabe so hoch sind. 
 
 
 
gez. 
Ralf Möller 
Bürgermeister 
 
 
  
Anlage: 
Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30. Juni 2017 (20 Seiten)   
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Vorbemerkungen 
Nach § 28 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den 
Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der vorliegende Bericht für das erste Halbjahr 
2017 berücksichtigt alle Buchungen bis einschließlich 30. Juni 2017. 
 
Die Haushaltssatzung der Stadt Weiterstadt für das Haushaltsjahr 2017 wurde von der 
Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2016 beschlossen. Nach der erfolgten 
Genehmigung vom 23. Februar 2017 konnte der Haushalt am 1. März 2017 bekannt 
gemacht werden. Der Kreditbetrag für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in Höhe von 346.936 € wurde ohne Auflagen genehmigt. Der Höchstbetrag der 
Kassenkredite in Höhe von 15.000.000,00 € wurde vollumfänglich genehmigt. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten für 2017 werden nicht unterjährig 
gebucht. Sonstige zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen (z. B. Auflösung von 
Rechnungsabgrenzungsposten, Forderungswertberichtigungen, Veränderungen bei den 
Rückstellungen) sind ebenfalls noch nicht berücksichtigt. 
 
Beim fortgeschriebenen Ansatz bis 2. Quartal handelt es sich um den anteiligen 
Haushaltsansatz der abgelaufenen Quartale. Bei der Analyse der gegenübergestellten Ist-
Zahlen ist daher darauf zu achten, dass es aufgrund verschiedener Fälligkeiten 
(beispielsweise ist der Gesamtbetrag zu Beginn oder zum Ende eines Jahres in einer 
Summe fällig) zu Abweichungen zu den Quartalsansätzen kommen kann. 
 
Der Aufbau der Quartalsberichte orientiert sich sowohl am Vorbericht zum Haushalt als auch 
dem Rechenschaftsbericht zu den jeweiligen Jahresabschlüssen. 
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 Bezeichnung 
Fortg. 

Ansatz bis 
2. Quartal 

Ist Differenz 

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 222.391 172.801 -49.589 

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.729.175 1.414.729 -314.446 

3  Kostenersatzleistungen und -erstattungen 880.132 1.062.997 182.865 

4  Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen 0 0 0 

5  
Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus 
gesetzl. Umlagen 

22.533.801 14.847.379 -7.686.421 

6  Erträge aus Transferleistungen 556.603 349.903 -206.700 

7  
Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. 
Zwecke und allgemeine Umlagen 

290.954 610.713 319.760 

8  Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr. 34.267 0 -34.267 

9  Sonstige ordentliche Erträge 509.087 790.882 281.795 

10  Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) 26.756.408 19.249.403 -7.507.004 

    

11  Personalaufwendungen -6.088.658 -5.113.147 975.511 

12  Versorgungsaufwendungen -776.819 -551.728 225.091 

13  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.825.014 -1.898.700 926.314 

14  Abschreibungen -792.755 -47.483 745.272 

15  
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, 
besondere Finanzaufwendungen 

-5.217.642 -4.915.552 302.090 

16  
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 

-13.704.054 12.113.505 1.590.549 

17  Transferaufwendungen -6.500 -898 5.602 

18  Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.703 -4.422 4.280 

19  Summe der ordentlichen Aufw. (Nr. 11 - 18) -29.420.144 -24.645.435 4.774.709 

    

20  Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -2.663.736 -5.396.032 -2.732.295 

    

21  Finanzerträge 413.656 130.189 -283.466 

22  Zinsen und andere Finanzaufwendungen -192.500 -193.145 -645 

23  Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) 221.156 -62.956 -284.111 

    

24  Gesamtbetrag d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) 27.170.063 19.379.593 7.790.470 

25  Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw.. (Nr. 19 + Nr. 22) -29.612.644 -24.838.580 4.774.064 

26  Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) -2.442.581 -5.458.987 -3.016.406 

    

27  Außerordentliche Erträge 0 7.395 7.395 

28  Außerordentliche Aufwendungen 0 -3.838 -3.838 

29  Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 0 3.557 3.557 

    

30  Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -2.442.581 -5.455.430 -3.012.849 

 
Während die Erträge mit 7,5 Mio. € hinter den Erwartungen bleiben, erhöht sich der 
Jahresfehlbedarf aufgrund von Minderaufwendungen in Höhe von 4,8 Mio. € nur um 
3,0 Mio. € 
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Übersicht über die wichtigsten Erträge sowie deren Entwicklung der letzten Jahre 
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Gewerbesteuer Einkommensteuer Grundsteuer B Umsatzsteuer Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

 
2009 
Ist 

2010 
Ist 

2011 
Ist 

2012 
Ist 

2013 
Ist 

2014 
Ist 

2015 
Ist 

2016 
Ist 

2017 
Plan 

2017 
Ist (1. HJ) 

Gewerbesteuer 15.228.304 19.473.817 21.888.012 19.786.685 19.003.430 19.083.450 14.372.269 27.917.316 21.300.000 6.868.334 

Einkommensteuer 11.869.103 11.162.546 11.605.650 12.075.877 13.032.722 13.945.250 14.257.331 15.097.465 15.349.064 4.757.143 

Grundsteuer B 2.802.991 3.304.610 2.990.837 3.490.013 3.499.736 5.571.047 5.485.545 5.683.146 5.800.000 2.517.849 

Umsatzsteuer 1.366.056 1.389.599 1.466.714 1.445.573 1.461.974 1.508.521 1.655.591 1.690.925 2.130.537 544.226 

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 795.152 819.247 843.342 949.760 1.035.238 996.666 1.041.678 1.021.290 1.113.206 349.903 

Konzessionsabgabe Strom 775.197 818.830 844.666 820.407 734.186 987.688 772.251 909.463 750.000 688.800 

Sonst Vergnügungsst, Spielapparatesteuer 53.716 69.308 264.544 298.750 319.263 438.988 437.394 512.214 350.000 123.323 

Grundsteuer A 39.619 41.895 39.933 44.067 48.385 43.726 61.477 54.320 60.000 25.476 

Hundesteuer 51.227 52.426 53.994 55.210 56.016 55.993 58.448 60.570 58.000 952 

Zweitwohnungssteuer             17.280 30.286 20.000 10.077 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

01 Privatrechtliche Leistungsentgelte 222.391 172.801 -49.589 

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten 2.600 7.186 4.586 

5004200 Pacht Kleingärten 750 0 -750 

5004300 Jagd-/ Fischereipacht 512 1.023 511 

5004400 Pacht Äcker 16.000 2.098 -13.902 

5004500 Pacht Anschlagsäulen und -tafeln 1.200 0 -1.200 

5004600 Pacht Wochenmarkt 750 633 -117 

5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf 39.479 4.356 -35.123 

5062000 Umsatzerlöse aus Verkauf mit 19 % MwSt. 800 105 -695 

5090000 sonstige Umsatzerlöse 160.300 157.401 -2.899 

 
Die maßgeblichen Erträge beim Sachkonto 5060000 Umsatzerlöse aus Verkauf werden in 
der Regel erst im Dezember eines Jahres realisiert, da es sich hierbei um die Abrechnung 
des Wasserverbrauchs handelt. Ebenso werden die Erträge aus der Pacht von Äckern erst 
im Oktober abgerechnet. 
 
 

02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.729.175 1.414.729 -314.446 

5101000 Verwaltungsgebühren 33.175 36.184 3.009 

5102000 Auskunftgebühren 17.200 16.832 -369 

5103000 Verwaltungsgebühren, Führerscheine 11.000 1.242 -9.758 

5104000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt 8.000 10.220 2.220 

5105000 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbehörde 16.000 21.237 5.237 

5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt 12.750 72 -12.678 

5107000 Verwaltungsgeb. Pässe u. Personalausweise 60.000 64.292 4.292 

5108000 Verwaltungsgebühren Büchereien 2.500 2.547 47 

5109000 Verwaltungsgebühren Kfz.-Zulassung 345.000 326.530 -18.470 

5110000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 763.300 699.629 -63.671 

5110200 Benutzungsgeb., Eintrittsgelder Kultur 7.750 12.861 5.111 

5110500 Benutzungsgebühren Einsatz d. Feuerwehr 21.500 23.141 1.641 

5110600 Bestattungsgebühr Friedhöfe 65.500 23.594 -41.906 

5110610 Erwerb und Verlängerung  f. UN/UG/WG 65.500 42.519 -22.981 

5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen 300.000 133.829 -166.171 

 
Die Abweichungen bei den Sachkonten 5103000 Verwaltungsgebühren Führerscheine, 
5106000 Verwaltungsgebühren f. Kraftfahrtbundesamt und 5109000 Verwaltungsgebühren 
Kfz.-Zulassung resultieren aus einer geänderten Buchungspraxis. Die Erträge werden nicht 
mehr vereinnahmt und verausgabt, sondern über „durchlaufende Posten“ gebucht. Die 
Aufwandsposition mindert sich entsprechend. Der hier dargestellte Ertrag ist die tatsächliche, 
bei der Stadt Weiterstadt verbleibende Verwaltungsgebühr. 
Die Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen (5150000) werden erst in der zweiten 
Jahreshälfte realisiert, da die beiden „Blitzer“ noch nicht aufgestellt sind. 
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Bei den Bestattungsgebühren Friedhof wurden erst 43 Sterbefälle erfasst. Es bleibt die 
weitere Entwicklung in diesem Bereich abzuwarten. Insgesamt wurden 172 Bestattungen bei 
der Gebührenkalkulation berücksichtigt. 
 
 
 

 
Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 880.132 1.062.997 182.865 

5481000 Kostenerstattung Land für Wahlen 4.500 0 -4.500 

5481200 Kostenerstattung Land 420.850 352.577 -68.273 

5482000 Kostenerstattung Gemeinden (GV) 0 467 467 

5482200 Kostenerstattung Gemeinde Erzhausen 5.500 4.601 -899 

5482300 Kostenerstattung Landkreis 64.396 20.973 -43.423 

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden 65.000 107.986 42.986 

5484001 Kostenerstattung Sozialvers. LOGA LOA KE1-KE3 350 55.461 55.111 

5486000 Kostenerst. Verwaltungskostenanteile von KIS 166.169 338.486 172.317 

5486030 Kostenerstattung KIS 31.388 0 -31.388 

5486040 Kostenerst. KIS, Umlage an Verw.schulverband 300 471 171 

5486050 Kostenerstattung KIS 3.650 5.665 2.015 

5486060 Kostenerst. KIS Unfallkasse Hessen 5.750 11.187 5.437 

5486100 Kostenerst. Verwaltungsk.anteile von Stadtwerke 61.262 122.987 61.726 

5486120 Kostenerstattung Stadtwerke 2.988 0 -2.988 

5486140 Kostenerst. Stadtwerke, Umlage Verwaltungs- 100 179 79 

5486150 Kostenerstattung Stadtwerke 275 526 251 

5486160 Kostenerst. Stadtwerke, Unfallkasse Hessen 1.150 2.098 948 

5487001 Kostenerstattungen Duales System 20.000 0 -20.000 

5487300 Kostenerstattung Beseitigung 0 325 325 

5487400 Kostenerstattung von privaten Unternehmen 1.025 261 -764 

5488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen 11.150 24.493 13.343 

5488100 Kostenerst. Fraktionen 480 0 -480 

5488200 Kostenerstattg priv. f. Veranstalt. d. Senioren 2.000 0 -2.000 

5488300 Kostenerstattung  privat für Telefongespräche 600 198 -402 

5488400 Kostenerst. f. d. Abschleppen von Fahrzeugen 500 437 -63 

5488500 Kostenerst. priv. Ersatz aus Miethaftung 6.500 7.335 835 

5488900 Kostenerst. privat f. Räumung v. Gräbern 4.000 4.944 944 

5490000 andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen 250 1.341 1.091 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

04 
Bestandsveränderungen und aktivierte 
Eigenleistungen 

0 0 0 

 
Bei der Stadt Weiterstadt haben keine Bestandsveränderungen stattgefunden. 
Eigenleistungen wurden ebenfalls nicht aktiviert. 
 
 

05 
Steuern und steuerähnliche Erträge 
einschl. Erträge aus gesetzlichen 
Umlagen 

22.533.801 14.847.379 -7.686.421 

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.674.532 4.757.143 -2.917.389 

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.065.269 544.226 -521.043 

5551000 Grundsteuer A 30.000 25.476 -4.524 

5552000 Grundsteuer B 2.900.000 2.517.849 -382.151 

5553000 Gewerbesteuer 10.650.000 6.868.334 -3.781.666 

5559120 Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer 175.000 123.323 -51.677 

5559200 Hundesteuer 29.000 952 -28.048 

5559600 Zweitwohnungssteuer 10.000 10.077 77 

 
Die Differenzen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer resultieren aus den 
Zahlungsterminen (April, Juli, Oktober, Dezember). Insofern entwickeln sich die Erträge wie 
geplant.  
 
Von den geplanten Gewerbesteuererträgen in Höhe von 10,7 Mio. € konnten bisher nur 
6,9 Mio. € realisiert werden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Mindererträge bis 
zum Jahresende aufgrund neuer Gewerbeansiedlungen zumindest teilweise kompensiert 
werden können. 
 
 

06 Erträge aus Transferleistung 556.603 349.903 -206.700 

 
Die Erträge aus Transferleistungen bestehen hauptsächlich aus den Ausgleichsleistungen 
nach dem Familienleistungsgesetz und entwickeln sich planmäßig. Die Abweichung resultiert 
aus den Zahlungsterminen. 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

07 
Erträge aus Zuweisungen und 
Zuschüssen für laufende Zwecke und 
allgemeine Umlagen 

290.954 610.713 319.760 

5401010 Schlüsselzuweisungen 0 0 0 

5410390 Andere sonstige Zuweisungen d Landes 82.300 313.200 230.900 

5410491 Zuweisung Kreis f. Integration beh. Kinder 161.354 212.404 51.050 

5410900 Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen 0 1.500 1.500 

5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund 7.200 0 -7.200 

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land 0 915 915 

5427000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 40.000 80.000 40.000 

5428000 Zusch. für lfd Zwecke v. übrig Bereichen (Spenden) 100 2.695 2.595 

 
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen 
Umlagen entwickeln sich insgesamt wie geplant. 
 
 

08 

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus 
Investitionszuweisungen, -zuschüssen 
und Investitionsbeiträgen 

34.267 0 -34.267 

5460100 Auflösung Sonderposten öffentlicherl Bereich 33.113 0 -33.113 

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich 1.155 0 -1.155 

 
Die Sonderposten werden erst im Jahresabschluss aufgelöst. Insofern erfolgen keine 
unterjährigen Buchungen. 
 
 

09 Sonstige ordentliche Erträge 509.087 790.882 281.795 

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung 1.100 0 -1.100 

5309100 Konzessionsabgabe Strom 375.000 688.800 313.800 

5309110 Konzessionsabgabe Gas 25.000 47.200 22.200 

5309120 Konzessionsabgabe Wasser 80.000 0 -80.000 

5309300 Fehlbelegungsabgabe 3.000 33.770 30.770 

5309900 andere sonstige Nebenerlöse 16.000 7.950 -8.050 

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen 3.500 7.438 3.938 

5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßn. Ökopunkte 50 0 -50 

5392100 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -aktive- 1.655 1.701 46 

5392200 Ertr. a. d. Eigenbet. für Wahlleistungen -Vers.E.- 1.182 1.323 142 

5399000 andere sonstige betriebliche Erträge 2.600 2.700 100 

 
Auch hier entwickeln sich die Erträge insgesamt wie geplant. 
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Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie deren Entwicklung der letzten Jahre: 
 

Kreisumlage 10.362.516 10.164.416 10.098.601 10.879.701 13.795.551 12.787.473 12.057.455 13.157.218 15.283.698 7.641.618 

Schulumlage 4.391.350 4.885.958 5.950.450 4.674.298 5.985.462 5.859.390 5.106.693 6.452.062 7.494.849 3.747.312 

Gewerbesteuerumlage 2.632.463 4.052.012 3.712.456 3.636.086 3.410.600 3.753.993 2.460.286 4.998.769 3.919.200 444.721 

Nutzungsentschädigung an KIS 3.628.076 4.001.151 4.528.911 4.560.584 5.363.353 5.605.367 5.818.311 5.784.994 5.495.157 2.747.578 

Inanspruchnahme Betriebshof (KIS) 1.657.097 1.707.265 1.719.610 1.871.377 1.778.478 1.816.592 2.078.579 2.359.647 2.284.671 1.142.333 

Personalaufwendungen 7.959.867 8.573.956 8.024.159 8.766.245 8.954.974 9.510.211 9.866.950 10.978.645 12.177.315 5.113.147 

Versorgungsaufwendungen 1.580.398 893.883 1.336.235 1.207.561 1.669.675 2.132.572 631.316 1.484.753 1.553.638 551.728 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

11/12 
Personalaufwendungen/Versorgungs-
aufwendungen 

-6.865.477 -5.664.875 1.200.602 

Personalaufwendungen -6.088.658 -5.113.147 975.511 

Versorgungsaufwendungen -776.819 -551.728 225.091 

 
 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (60er Konten) 

-1.026.448 -706.790 319.657 

6010100 Büromaterial -61.380 -59.742 1.638 

6010110 Vorbereitung von Wahlen -250 0 250 

6010120 Herstellung Bundesdruckerei Pässe -51.000 -57.100 -6.100 

6020010 Hundekottüten -1.500 -1.517 -17 

6020030 Feuerlöschmittel -1.500 0 1.500 

6020040 Spiel- und Arbeitsmaterial -34.013 -14.309 19.703 

6020060 Ankauf von Bioabfalltüten -500 -540 -40 

6020070 Ankauf von Müllsäcken -3.000 -2.800 200 

6020080 Nahrungsmittel und Getränke -162.975 -148.706 14.269 

6020090 Streusalz -10.000 -8.427 1.573 

6030200 Verbandsmaterial und -kästen -475 -121 354 

6051000 Strom -7.500 224 7.724 

6051010 Stromkosten für Straßenbeleuchtung -155.000 -88.480 66.520 

6051020 Stromkosten für Grundwasserbewirtschaftung -75.000 -43.320 31.680 

6051050 Stromkosten für Signalanlagen -9.250 -6.919 2.331 

6055000 Treibstoffe -19.450 -7.942 11.508 

6056000 Wasser -800 0 800 

6057000 Abwasser -235.000 -183.356 51.644 

6061000 Material für Außenanlagen -19.250 -9.164 10.086 

6063000 Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung -37.518 -23.342 14.176 

6063500 Material für Fahrzeuge -15.500 -3.026 12.474 

6065000 Material für Straßen, Wege, Plätze -32.600 -17.371 15.229 

6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen usw. -52.525 -9.169 43.356 

6070000 Dienst- und Schutzkleidung -17.625 -7.298 10.327 

6081000 Reinigungsmaterial -8.500 -8.581 -81 

6089000 Sonstiger Materialaufwand -14.338 -5.784 8.553 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (61er Konten) 

-742.477 -442.649 299.828 

6101000 Fremdleistung f. Erzeugnisse u. a. Umsatzleistunge -3.023 -639 2.384 

6101020 Fremdleistung  Baumkataster -5.000 0 5.000 

6101050 Fremdleistung Untersuchungskosten, Impfungen -8.688 -4.070 4.618 

6131000 Aufwandsentschädigung für Ehrenamtliche -84.125 -55.340 28.785 

6131100 Freiwilligencard -1.750 -890 860 

6132000 Leiharbeitskräfte, privater Ordnungsdienst -12.500 -4.988 7.512 

6139000 sonstige weitere Fremdleistungen -55.700 -14.359 41.341 

6139010 Externe Netzwerk- und Anwenderbetreuung -3.250 0 3.250 

6139020 Abschleppen von Fahrzeugen -900 -385 515 

6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude, Außenanlage -62.500 -32.342 30.158 

6161010 Fremdinstandhaltung Anpflanzungsmaßnahmen -4.300 0 4.300 

6161020 Fremdinstandhaltung Baumkataster -52.000 -62.195 -10.195 

6161030 Fremdinstandhaltung an Lärmschutzwällen -6.500 -3.402 3.098 

6161040 Fremdinstandhaltung an Feldbiotopen -17.500 -11.589 5.912 

6161060 Fremdinstandhaltung Straßenbäume -20.000 -11.182 8.818 

6161080 Fremdinstandhaltung Spielplätze -17.000 -6.293 10.707 

6161160 Fremdinstandhaltung  Gräben -7.500 -4.693 2.807 

6161170 Fremdinstandhaltung  Feldwege -7.500 -9.631 -2.131 

6162000 Fremdinstandhaltung techn. Anlagen in Gebäuden -2.500 0 2.500 

6163000 Fremdinstandhaltung  Einrichtung und Ausstattung -22.863 -12.764 10.098 

6164000 Fremdinstandhaltung Fahrzeuge -28.750 -12.808 15.942 

6165000 Fremdinstandhaltung Straßenmarkierungen -10.000 -1.346 8.654 

6165010 Fremdinstandhaltung Wartehallen -1.500 0 1.500 

6165020 Fremdinstandhaltung Signalanlagen -3.000 0 3.000 

6165030 Fremdinstandhaltung Straßenleuchten -10.000 0 10.000 

6165040 Fremdinstandhaltung Straßenbeschilderung -5.000 0 5.000 

6165050 Fremdinstandhaltung  Brücken -10.000 -1.287 8.713 

6165060 Fremdinstandhaltung Gemeindestraßen -172.500 -92.975 79.525 

6165070 Fremdinstandhaltung Artenschutz -2.750 -3.642 -892 

6166000 Wartungskosten -45.650 -53.712 -8.062 

6166010 Pflege- u. Wartungskosten mobile Datenerfassung -500 0 500 

6169000 sonstige Fremdinstandhaltung -1.000 0 1.000 

6171000 Fremdentsorgung -22.975 -15.364 7.611 

6171010 Sicherstellung von Hunden -350 0 350 

6171030 Entsorgung von Grünabfällen -3.950 -2.446 1.504 

6173000 Fremdreinigung -14.750 -15.307 -557 

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene 
Leistungen 

-10.705 -5.698 5.007 

6179010 Bekämpfung von Schädlingen -4.000 -3.303 697 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (67er Konten) 

-370.138 -205.161 164.977 

6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -39.200 -11.734 27.466 

6701010 Miete Plankopiergerät -2.050 -1.000 1.050 

6701020 Miete Container Lessingstraße -150 0 150 

6701030 Miete Kopierer -18.075 -13.324 4.751 

6701050 Erbbauzins an katholische Kirche -12.950 0 12.950 

6701060 Pacht Wartehäuschen -60 0 60 

6701070 Pacht Bolzplatz Riedbahn -500 -767 -267 

6701090 Pacht Naturschutzgrundstücke -130 0 130 

6701110 Miete Fremdfahrzeuge -5.050 -2.000 3.050 

6701120 #Miete f. Obdachlose an Privat -4.000 0 4.000 

6710000 Leasing -19.550 -14.483 5.067 

6720000 #Lizenzen und Konzessionen 0 0 0 

6720099 Lizenzen und Konzessionen -28.150 -26.570 1.580 

6720100 Wartung, Pflege, Verarbeitungsk. NSK -30.000 -29.623 377 

6730000 Gebühren -6.409 -3.077 3.331 

6750000 Bankspesen / Courtage -2.500 -255 2.245 

6750001 Rücklastschriftgebühren -500 -370 130 

6750060 Bankzinsen (Verwahrentgelt) 0 -5.755 -5.755 

6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten -12.075 -4.772 7.303 

6771010 Sachverständige, Prüfung von Brücken -7.500 0 7.500 

6772000 Steuerberatung,  Prüfungskosten -44.000 -1.095 42.905 

6774000 Ingenieurleistungen, Vermessungskosten -10.000 -1.716 8.284 

6779000 Überprüfung Atemschutzgeräte -1.000 -3.536 -2.536 

6779010 Beratungs- u. Planungskosten -89.839 -47.147 42.692 

6790000 Inanspruchn. von Rechten und Diensten -13.550 -11.526 2.024 

6791000 Honorare -22.900 -26.411 -3.511 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (68er Konten) 

-519.034 -270.525 248.509 

6810000 Fachliteratur u. a. -26.500 -16.095 10.405 

6820000 Porto und Versandkosten -83.425 -30.562 52.863 

6831000 Datenübertragungskosten -75.425 -51.811 23.614 

6832000 Telefonkosten -26.533 -10.534 15.999 

6832100 Telepay -1.540 -1.642 -102 

6840000 amtliche Bekanntmachungen -16.025 -6.553 9.472 

6850000 #Reisekosten 0 -9 -9 

6850099 Reisekosten -14.380 -4.078 10.302 

6860100 Verfügungsmittel -3.250 -4.367 -1.117 

6861000 Öffentlichkeitsarbeit -24.375 -8.792 15.583 

6861010 Pressearbeit -5.500 -3.423 2.077 

6861100 Internet-Präsenz -1.000 -253 747 

6862000 Gästebewirtung -8.150 -3.053 5.097 

6869000 Veranstaltungen und Ehrungen -57.625 -39.532 18.093 

6869010 Grenzgang -2.000 0 2.000 

6869070 Veranstaltungen und  Ehrungen,  Magistrat -300 0 300 

6869100 Ehe- und Altersjubiläen -2.500 -3.059 -559 

6880000 Fort- und Weiterbildung -86.681 -35.357 51.323 

6890001 Softwarepflege -83.825 -51.404 32.421 

 
 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (69er Konten) 

-166.919 -273.576 -106.657 

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge -8.850 -12.863 -4.013 

6909000 Sonstige Versicherungen -48.900 -82.176 -33.276 

6909100 Beiträge Unfallkasse Hessen -56.500 -108.871 -52.371 

6910000 Mitgliedsbeiträge -26.081 -45.858 -19.777 

6910010 Kostenanteil Tierheim -10.000 -20.000 -10.000 

6920000 Schadensersatzleistungen -100 0 100 

6990150 Verwarngelder Rückzahlungen OWI -5.000 -1.854 3.146 

6993000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen -11.488 -1.954 9.534 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 
 

13 
Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen (insgesamt) 

-2.825.014 -1.898.700 926.314 

 
Bei der Betrachtung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung wird deutlich, dass die 
Verwaltung verantwortungsvoll mit den ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen umgeht. So 
stehen noch ca. 1,0 Mio. € aus den Budgets zur Verfügung.  
 
 

14 Abschreibungen -31.758 -47.483 -15.725 

 
Bei Abschreibungen handelt es sich um Aufwand, der durch die Wertminderung bei 
langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird. Die 
Buchung und Abstimmung erfolgt im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Jahresabschlusses. 
 
 

15 
Aufwendungen für Zuweisungen und 
Zuschüsse sowie besondere 
Finanzaufwendungen 

-5.217.642 -4.915.552 302.090 

7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich -862.400 -681.655 180.745 

7124005 Planung:Zuw.für lfd.Zwecke a.sonst.öffentl.Bereich 15.000 0 -15.000 

7124010 Zuweisung für Altenheime -300 0 300 

7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. -62.500 -119.655 -57.155 

7128000 Zuschüsse für lfd. Zwecke -240.778 -155.381 85.396 

7128100 Spezielle Zuweisungen an Vereine -36.300 0 36.300 

7170100 sonstige Erstattungen an den Bund -5.000 -4.651 349 

7170200 Erstattungen an Bund Kraftfahrtbundesamt -12.750 0 12.750 

7171000 sonstige Erstattungen an das Land -2.000 -1.435 566 

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeindenv., Kreis DA-DI -67.000 -51.115 15.885 

7173000 sonstige Erstattungen an Zweckverbände -40.000 -8.760 31.240 

7173100 Erstattungen an DA-DI Werk -5.000 0 5.000 

7175000 Nutzungsentschädigung an KIS -2.747.579 -2.747.578 0 

7175020 Inanspruchnahme von Dienstfahrzeugen aus Pool KIS -8.700 -1.797 6.903 

7175030 Inanspruchnahme Betriebshof (KIS) -1.142.336 -1.142.333 2 

7177000 sonstige Erst. an private Unternehmen 0 -1.191 -1.191 

 
Die o. g. Aufwendungen entwickeln sich planmäßig. 
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Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

16 
Steueraufwendungen einschließlich 
Aufwendungen aus gesetzlichen 
Umlageverpflichtungen 

-13.704.054 -12.113.505 1.590.549 

7354100 Kreisumlage -7.641.849 -7.641.618 231 

7354200 Schulumlage -3.747.425 -3.747.312 113 

7354400 Solidaritätsumlage -156.431 -157.016 -586 

7355000 Aufw. a. steuähnl. Uml. an Zweckv.& dgl. -198.500 -122.838 75.662 

7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl. -250 0 250 

7380100 Gewerbesteuerumlage -1.959.600 -444.721 1.514.879 

 
Insgesamt entwickeln sich die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus 
gesetzlichen Umlageverpflichtungen wie geplant. Die positive Entwicklung der 
Gewerbesteuerumlage resultiert unter anderem aus den Zahlungsterminen.  
 
 

17 Transferaufwendungen -6.500 -898 5.602 

7252013 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Asylb.LG) -5.500 -348 5.152 

7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte -1.000 -550 450 

 
 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.703 -4.422 4.280 

7020000 Grundsteuer -1.360 -2.363 -1.003 

7030000 Kfz-Steuer -1.210 -955 255 

7090000 sonstige betriebliche Steuern 0 -1.091 -1.091 

7420000 Kapitalertragsteuer -5.813 -12 5.800 

7490000 Solidaritätszuschlag -320 -1 319 

 
Es bestehen keine erheblichen erläuterungsbedürftigen Abweichungen. 
 
 

21 Finanzerträge 413.656 130.195 -283.460 

5610000 Verzinsung Eigenkapital Stadtwerke 250.000 0 -250.000 

5630000 Ertr. Beteiligungen an nicht verb. Unternehmen 23.250 83 -23.167 

5758000 Zinserträge aus Darlehensvergabe an Vereine 49.306 49.730 425 

5761000 Säumniszuschläge 15.000 14.325 -675 

5762000 Mahngebühren 0 8.048 8.048 

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 75.000 57.060 -17.940 

5764000 Verspätungszuschläge 250 240 -10 

5765000 Stundungs-, Aussetzungs-, Verspätungs- 50 0 -50 

5766000 Schreibgebühren, Gerichts-&Prozesskosten, Auslagen 250 366 116 

5790901 Rücklastschriftgebühren 550 343 -207 
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Die Verzinsung des Eigenkapitals der Stadtwerke erfolgt erst zum Ende des Jahres. Insofern 
entwickeln sich die Finanzerträge insgesamt wie geplant. 
 
 

 
Fortg. Ansatz bis 

2. Quartal 
€ 

Ist bis 
2. Quartal 

€ 

Differenz 
€ 

 

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen -192.500 -193.145 -645 

7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen -2.500 -3.182 -682 

7710000 Bankzinsen -163.986 -110.963 53.023 

7710099 Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme -26.015 -26.015 0 

7790010 Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung 0 -52.986 -52.986 

 
Die Aufwendungen entwickeln sich insgesamt wie geplant. 
 
 

25 Außerordentliche Erträge 0 7.395 7.395 

5989000 sonstige periodenfremde Erträge 0 4.692 4.692 

5989100 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forderungen 0 2.534 2.534 

5989101 Zuschreibungen auf Abgeschriebene Forder.investiv 0 169 169 

 
 

26 Außerordentliche Aufwendungen 0 -3.675 -3.675 

7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen 0 -1.837 -1.837 

7941510 Verl. aus Verschrottung KK 05, 06, 07, 08, 09 0 -1 -1 

7970000 periodenfremde Aufwendungen 0 -1.838 -1.838 

 
Es bestehen keine erheblichen erläuterungsbedürftigen Abweichungen. 
 
 
Investitionen 
 

Investitionen Teilhaushalt 1 Bürgermeister Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN0101-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0102-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0103-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN0300-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN0503-001 Bewegliches Vermögen 2.500 1.159 3.659   3.659 

IN0504-002 Investitionszuschuss KIS f. 
Bürgerzentrum Weiterst 

  280.000 280.000   280.000 

IN0504-003 Investitionszuschuss KIS für KITA 
Weingartenstr. 

  180.000 180.000   180.000 

Summe: 5.000 461.159 466.159  466.159 
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Investitionen Teilhaushalt 3 Zentrale 
Verwaltung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN1101-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN1201-002 Bewegliches Vermögen 4.000   4.000   4.000 

IN1201-006 Bewegliches Vermögen 2.000 2.000 4.000 196 3.804 

IN1201-011 Bewegliches Vermögen 2.000   2.000   2.000 

IN1301-001 Bewegliches Vermögen 2.000   2.000   2.000 

IN1401-001 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN1401-012 Zusatz Modul für 
Session"Druckaufträge" 

3.500   3.500 2.455  1.045 

IN1501-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN1501-005 Bewegliches Vermögen 500   500   500 

IN1502-009 Investionszuweisung SGW Photovoltaik-
Anlage 

  2.140 2.140   2.140 

IN1502-010 Zuweisung f. SKG Grh. Erneuerung 
Heizanlage 

1.450   1.450 1.235  215 

IN1502-011 Zuweisung Reitanlage d. Reit- u. 
Fahrverein 1926 

1.550   1.550   1.550 

IN1502-012 Zuweisung f. Außengelände TC Grün-
Weiß Grh. 

1.750   1.750 1.700  50 

IN1504-001 Beschaffung v. Medieneinheiten 35.500 2.636 38.136 16.837 21.298 

IN1504-014 Beschilderungs-Leitsystem   2.994 2.994   2.994 

IN1504-015 Bewegliches Vermögen 4.000 1.211 5.211   5.211 

IN1504-016 Digitale Medienausleihe 6.000   6.000   6.000 

IN1601-001 Bewegliches Vermögen 8.000   8.000   8.000 

IN1601-003 Elektronische Arbeitszeiterfassung   10.000 10.000   10.000 

IN1601-005 Erweiterung Zeiterfassungssystem 5.000   5.000 3.921 1.079 

Summe: 79.750 20.980 100.730 26.345 74.386 
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Investitionen Teilhaushalt 4 Soziales, 
Ordnungswesen, Stadtbüro 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN2101-007 Bewegliches Vermögen Weiterstadt 30.000   30.000 2.142 27.858 

IN2101-008 Bewegliches Vermögen Gräfenhausen 20.000   20.000 737 19.263 

IN2101-010 Bewegliches Vermögen 
Schneppenhausen 

20.000   20.000 570 19.430 

IN2101-017 Digitalfunk 110.000   110.000   110.000 

IN2101-021 Bewegliches Vermögen/ Einsatzkleidung       280 -280 

IN2101-034 Mannschaftstransportfahrzeug 4.000 60.000 64.000 47.240 16.760 

IN2101-035 Blaulichtbalken (HGW) 5.000   5.000 5.195  -195 

IN2101-036 Sprungpolster 8.000   8.000 6.866 1.134 

IN2101-037 Katastrophenschutzlöschfahrzeug LF 10 250.000   250.000   250.000 

IN2201-001 Bewegliches Vermögen 2.000 2.000 4.000 980 3.020 

IN2201-002 Bewegliches Vermögen 3.000 3.000 6.000 2.850 3.150 

IN2201-004 Obdachlosencontainer       389 -389 

IN2201-006 Bewegliches Vermögen 3.000 3.000 6.000 2.530 3.470 

IN2202-001 Lizenzerwerb   1.500 1.500   1.500 

IN2203-003 Investitionszuschuss Umkleide 
Recyclinghof/Kompost 

5.500   5.500 5.435 65 

IN2205-011 2 Wartehallen (Sudetenstraße) 22.000   22.000   22.000 

IN2206-002 Bewegliches Vermögen 1.000 305 1.305   1.305 

IN2206-003 Bike + Ride-Anlagen   310.000 310.000   310.000 

IN2206-007 Signalanlagen 14.800   14.800   14.800 

IN2208-006 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-007 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-008 Bewegliches Vermögen 4.500   4.500 1.309 3.191 

IN2208-023 Urnennischenwand 2017 Weiterstadt 35.000   35.000   35.000 

IN2209-001 Bewegliches Vermögen 1.000   1.000   1.000 

IN2301-001 Bewegliches Vermögen, Stadtbüro 2.500   2.500   2.500 

IN2301-003 Bewegliches Vermögen Kfz.-Zulassung 25.000   25.000   25.000 

IN2401-006 Bewegliches Vermögen 1.500 1.500 3.000   3.000 

IN2401-008 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung 2.000   2.000   2.000 

IN2403-001 GWG/BGA Flüchtlingsbetreuung       8.033 -8.033 

IN2501-002 Bewegliches Vermögen 4.000 4.000 8.000 572 7.428 

Summe: 582.800 385.305 968.105 87.746 880.359 
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Investitionen Teilhaushalt 5 Technische 
Verwaltung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN3101-001 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3101-003 Ackerland 20.000   20.000   20.000 

IN3101-020 Software Straßenbeiträge 5.000 3.392 8.392   8.392 

IN3101-022 Stromzähler Bolzplatz Weiterstadt 6.000   6.000   6.000 

IN3202-001 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3203-004 Ausgleichsverpflichtungen 35.000   35.000 20.192 14.808 

IN3203-010 Umsetzung Grundwasserkonzept       1.157 -1.157 

IN3203-011 Bewegliches Vermögen 25.000   25.000   25.000 

IN3203-013 Ausgleichsm. Amphibienschutzanlage 
am Apfelbach 

  32.847 32.847 3.034 29.813 

IN3203-014 Renaturierung Schlimmergraben Teil II 5.000   5.000   5.000 

IN3205-002 Bänke und Kübel für Parkanlagen 9.000   9.000   9.000 

IN3205-005 Neugestalt. Alter Friedhof u. Platz 
Verneuil sur S 

  50.000 50.000   50.000 

IN3205-007 Grundhafte Erneuerung Baumstandorte 
DA-Str. 

15.000   15.000   15.000 

IN3301-016 Rad- u. Gehweg Haasstraße 70.000   70.000   70.000 

IN3301-023 BÜ Forststraße 50.000   50.000   50.000 

IN3301-040 Querungshilfen 10.000 20.000 30.000   30.000 

IN3301-041 Umgestaltung Alter Friedhof   35.774 35.774   35.774 

IN3301-051 Bewegliches Vermögen 1.500   1.500   1.500 

IN3301-052 Straßenerneuerung Haupt- u. Wixhäuser 
Str. 

30.000   30.000 130.039 -100.039 

IN3301-053 Straßenerneuerung Darmst. Landstraße 220.000   220.000 1.321 218.679 

IN3301-056 Brücke Darmbach 120.000   120.000   120.000 

IN3301-060 Umgestaltung Darmstädter Straße   180.040 180.040 127.338 52.702 

IN3301-062 Bahnhof Weiterstadt   400.000 400.000   400.000 

IN3301-063 Umbau von Haltestellen 60.000 60.000 120.000 766 119.234 

IN3301-065 Denkmal Schneppenhausen   5.997 5.997 7.414 -1.417 

IN3301-067 Straßenbeleuchtung    3.500 -3.500 

IN3301-068 Grundhafte Erneuerung Bahnhofstraße   460.000 460.000   460.000 

IN3301-070 Erweiterung Gehaborner Weg   42.446 42.446 71 42.374 

IN3301-071 Straßenbau 100.000 42.110 142.110   142.110 

IN3304-001 Spielplätze  Weiterstadt 20.000 8.396 28.396 1.252 27.143 

IN3304-003 Spielplätze Gräfenhausen 10.000 23.237 33.237   33.237 

IN3304-006 Spielplätze  Braunshardt 12.000 20.082 32.082 13.001 19.082 

IN3304-007 Spielplätze Schneppenhausen 4.000   4.000   4.000 

IN3304-008 Spielplätze Riedbahn 4.000   4.000   4.000 

IN3304-014 Gestaltung Ohlystiftgarten Gartenstraße   16.682 16.682 1.565 15.117 

IN3304-017 Sitzplatz Arheilger Straße   6.400 6.400 35.686 -29.286 

IN3304-019 BGH Schneppenhausen Neuanlage 
Außengelände 

120.000   120.000   120.000 

IN3304-020 Spielplatz Schlossschule 50.000   50.000   50.000 

Summe: 1.004.500 1.407.404 2.411.904 346.335 2.065.569 
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Investitionen Teilhaushalt 6 Kinder, 
Jugend, Bildung 

Plan 
HH-
Rest 

Fortg. 
Ansatz 

Ist Differenz 

IN4101-001 Bewegliches Vermögen 2.500   2.500 1.701   

IN4101-004 Kita Weingartenstraße 4.000 773 4.773   799 

IN4101-005 Kita Dresdner Straße 3.000   3.000 24.002 -21.002 

IN4101-006 Kita Apfelbaumgarten 2.000 1.347 3.347   1.900 

IN4101-007 Kita Turmstraße 6.000   6.000   3.347 

IN4101-008 Kita Riedbahn 2.000   2.000   6.000 

IN4101-009 Kita Gräfenhäuser Straße 3.000 3.259 6.259 3.638 2.000 

IN4101-010 Kita Raiffeisenstraße 4.000   4.000   2.621 

IN4101-011 Kita Carl-Ulrich Straße 3.000 1.893 4.893   4.000 

IN4101-012 Kita AWO Sternenzauber 29.500   29.500   4.893 

IN4101-013 Krippe Raiffeisenstraße 2.000   2.000   29.500 

IN4101-014 Krippe Gräfenhausen 2.000 43.430 45.430 308 2.000 

IN4101-015 Krippe Braunshardt, Apfelbaumgarten 2.000   2.000   45.122 

IN4101-017 Erstausstattung Krippe 
Schneppenhausen 

50.000   50.000 5.555 2.000 

IN4101-018 Zuweisung kath. Kita Berliner Straße 10.000 16.006 26.006   44.445 

IN4101-019 Zuweisung Kita AWO Sternenhimmel 5.000 12.842 17.842   26.006 

IN4101-020 Zuweisung Sportkindergarten 4.000   4.000   17.842 

IN4101-022 Erstausstattung Kita Brunnenweg 50.000   50.000   4.000 

IN4202-004 Arbeitsplatz Kompetenzzentrum 1.200   1.200   50.000 

IN4301-002 Jugendarbeit in Stadtteilen u. Juze Wst. 5.000   5.000 477 1.200 

Summe: 190.200 79.551 269.751 35.681 234.070 

 
 
 
Betrachtung der Finanzlage 
 
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 54.271.592 20.990.737 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.468.210 25.157.761 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-3.196.618 -4.167.024 

 
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt aus, ob die Einnahmen 
ausreichen, um die Ausgaben der laufenden Verwaltung zu decken 
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.520.714 202.135 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.967.650 789.313 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
Investitionstätigkeit 

-446.936 -587.178 

 
Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit drückt aus, ob die Investitionen eines Jahres 
aus eigenen Mitteln bestritten werden konnten.  
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Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 446.936 1.595.796 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 449.844 730.033 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
Finanzierungstätigkeit 

-2.908 865.763 

 
 
Der Überschuss bzw. Fehlbetrag drückt aus, ob im Investitionskreditbereich eine 
Neuverschuldung oder ein Schuldenabbau stattgefunden hat. Bei den Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Aufnahme eines Darlehens aus der 
Kreditermächtigung des Jahres 2016.  
 

 
Fortg. 

Ansatz 2017 
Ist 2017 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0 2.549.990 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0 183.429 

Zahlungsmittelüberschuss/Fehlbetrag aus 
haushaltsunwirksamen Vorgängen 

0 2.366.561 

 
Bei den haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen handelt es sich überwiegend um die 
Abwicklung der Kassenkredite.  
 
 
Kontostand 
 
Der Kontostand der Stadt Weiterstadt weist derzeit 4,9 Mio. € aus. Darin enthalten sind 
8,5 Mio. € Kassenkredite, so dass sich ein tatsächlicher Kassenbestand in Höhe von  
-3,6 Mio. € ergibt. 
 
 
 
 
 
 
 
       Ralf Möller 
       Bürgermeister 
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